
Kreisverwaltung Mainz-Bingen Jugendamt, Vormundschaften, Pflegschaften- Erziehungsgeldstelle

Übersicht Einkommensgrenzen
Erziehungsgeld

1. Verheiratete, eheähnliche Gemeinschaft,
eingetragene Lebenspartnerschaft

                      Zeitraum
Geburten
ab (+ Inobhutnahmen)

1. bis 6.
Lebensmonat

Regelbetrag / Budget

7. bis 24.
Lebensmonat

Freibetrag je weiteres
kindergeldberechtigtes
Kind im Haushalt

01.01.2003 51.130 € 16.470 € 3.140 €
01.05.2003 51.130 € 16.470 €

7. – 12. LM
16.500 €
13. – 24. LM

3.140 €

01.01.2004 30.000 / 22.086,-€ 16.500 € 3.140 €

2. Alleinerziehende

                      Zeitraum
Geburten
ab (+ Inobhutnahmen)

1. bis 6.
Lebensmonat

Regelbetrag / Budget

7. bis 24.
Lebensmonat

Freibetrag je weiteres
kindergeldberechtigtes
Kind im Haushalt

01.01.2003 38.350 € 13.498 € 3.140 €
01.05.2003 38.350 € 13.498 €

7. – 12. LM
13.500 €
13. – 24. LM

3.140 €

01.01.2004 23.000 € / 19.086 13.500 € 3.140 €

Wird die Einkommensgrenze für den 1. bis 6. Lebensmonat
überschritten, entfällt das Erziehungsgeld vollständig.
Ergibt sich ab dem 7. Lebensmonat kein Anspruch auf Erziehungsgeld,
oder wird die spezifische Einkommensgrenze überstiegen (Geburten ab
01.01.2004), so entfällt der Budgetanspruch (§5 Abs. 1 Satz 2 BErzGG).
Überzahlte Beträge aufgrund vorläufig erteilter Bescheide müssen dann
zurückerstattet werden.

Berechnungsbeispiel umseitig

Sachbearbeiter                   Buchstaben                        Telefon

Frau Grimm A    bis    E - 3310
Herr Wolf F    bis    N - 3312
Frau Sorger O    bis    Z - 3311

(maßgeblich ist der Familienname des Kindes)



BERECHNUNG DES EINKOMMENS:

(für Geburten ab dem 01.01.2004 bzw. ab dem 01.05.2003 (nur Zweitantrag))

>> steuerpflichtiges Jahreseinkommen bzw. Gewinn

abzüglich Werbungskosten (bei Arbeitnehmern)

abzüglich 24 % oder 19% Pauschalabzug

zuzüglich Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld,

Krankengeld etc.)

= Einkommen gemäß §6 BErzGG

abzüglich Unterhaltsleistungen (falls zutreffend)

abzüglich Behindertenpauschbeträge (falls zutreffend)

= anzurechnendes Einkommen

Es ergibt sich ein Betrag, um den die Einkommensgrenze überstiegen

wird,

z.B.: €  1.000,-

1). hiervon werden 5,2 % angerechnet (Variante Regelbetrag) =    € 52,-

2). hiervon werden 7,2 % angerechnet (Variante Budget) =    € 72,-

Dieser Betrag (1. / 2.) wird vom monatlichen Höchstanspruch (300,- / 450,- €)
abgezogen

Der monatliche Zahlungsbetrag beträgt dann z. b. 248,- € (Regelbetrag) bzw. 378,- €
(Budget)

Ein Betrag von monatlich weniger als 10,- €
wird ab dem 7. Lebensmonat nicht gezahlt!

Stand 01.02.2005


